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Rente mit 63 

Was ist zu beachten? 

Nikolaus Singer 

Deutsche Rentenversicherung Nord 

Abteilung Leistungen 
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Vergangenheit und Zukunft 

Jahr 

1957 Dynamische Rente, Umlageverfahren 

1973 Flexible Altersgrenze 63 

1992 SGB VI, Rentenüberleitung 

2001 „Paradigmenwechsel“, Riester-Rente 

2003 Grundsicherung im Alter 

2004 - 2006 Nullrunden, Niveauabsenkung 

2012 Start der „Rente mit 67“ 

2014 Rente mit 63 (?) 

2030 Beitragssatz 22%, Rentenniveau 43% ? 
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Das demographische Problem 
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Reformvorhaben der großen Koalition 
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Reformvorhaben der großen Koalition 

 

29. Januar 2014 

 

Kabinettsbeschluss zum 

„Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen 

Rentenversicherung“ 

 

enthält 

 

Rechtsänderungen, die zum 01.07.2014 in Kraft treten sollen: 

 

• Abschlagsfreie Altersrente ab 63 

• Verbesserung der „Mütterrente“ 

• Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrenten 

• Anhebung des „Reha-Deckels“ 
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Altersgrenzen 1996 
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Altersgrenzen 2011 

Vorgezogen 

(mit Abschlag) 

regulär 

Schwer- 

behinderte 

Fast alle Altersgrenzen wurden auf das 65. Lebensjahr angehoben 

Frauen, 

Arbeitslose 

bis Jg. 1951  

Vorgezogen 

(mit Abschlag) 

regulär 

Frauen 

Arbeitslose 

Regel- 

alters- 

rente 
Langjährig 

Versicherte 

Vorgezogen 

(mit Abschlag) 

regulär 

5 Jahre 35 Jahre 15 Jahre 35 Jahre 
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Abschläge bei vorzeitigen Altersrenten 

  

Vorgezogene  

Altersgrenze  

63 Jahre 

Reguläre 

Altersgrenze 

65 Jahre 

Renten- 
beginn 

Keine Minderung 

  

Renten- 
beginn 

Rentenminderung je Monat der  
vorzeitigen Inanspruchnahme 0,3%  

(24 x 0,3 = 7,2%) 



9 

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Altersgrenzen ab 2012 

Besonders 

langjährig  

Versicherte 

45 Jahre 

Frauen, 

Arbeitslose 

bis Jg. 51  

regulär 

Frauen 

Arbeitslose 

vorgezogen 

(mit 

Abschlag) 

15 Jahre 

* geb. vor 1953 

* ** 

** geb. ab 1953 (Zweimonatsschritte) 

*** mit Zeiten der Arbeitslosigkeit?? 

*** 

Reformentwurf 2014: 

Regel- 

alters- 

rente 

5 Jahre 

stufenweise 

Langjährig 

Versicherte 

regulär 

vorgezogen 

(mit 

Abschlag) 

35 Jahre 

stufenweise 

vorgezogen 

(mit Abschlag) 

regulär 

Schwer- 

behinderte 

35 Jahre 

stufenweise 
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RV-Leistungsverbesserungsgesetz 

 

Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen mit: 

 

Nach geltendem Recht (§ 51 SGB VI): 

 

• Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung oder Tätigkeit oder 

Leistungsbezug, ohne Beitragszeiten wegen des Bezugs von 

Leistungen der Arbeitsagentur 

 

• Berücksichtigungszeiten (10 Jahre nach Geburt eines Kindes) 

 

 

Nach dem Gesetzesentwurf (Stand April 2014): 

 

• Auch (glaubhaft gemachte) beitragsfreie Zeiten des Leistungsbezugs, 

• Auch (glaubhaft gemachte) Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I,  

• Keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe 
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Risiko: Rente mit 63 als Frühverrentungsmodell 
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RV-Leistungsverbesserungsgesetz 

 

Alternativen in der Diskussion: 

 

Für die 45 Jahre zählen mit  

• Überhaupt keine Zeiten der Arbeitslosigkeit 

• Nur Zeiten der Arbeitslosigkeit vor 01.07.2014 

• Nur Zeiten der Arbeitslosigkeit vor einem anderen (variablen) Stichtag 

• Höchstens 2 Jahre Arbeitslosigkeit, unabhängig von der Art des 

Leistungsbezugs  
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RV-Leistungsverbesserungsgesetz 

 

Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen (weiterhin) nicht mit: 

 

• Beitragszeiten wegen des Bezugs von Arbeitslosenhilfe oder Alg II 

• Anrechnungszeiten ohne Leistungsbezug 

•Krankheit 

•Schulausbildung 

•Schwangerschaft/Mutterschutz 

• Wartezeitmonate aus dem Versorgungsausgleich 

• Wartezeitmonate aus dem Rentensplitting unter Ehegatten 
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Abschlagsfreie Rente mit 63 

• Im Jahr der Einführung 2014 können Angehörige der Jahrgänge 1949 

bis 1951 (Alter 63 bis 65) profitieren 

• Zwei Effekte:  

– Personen, die ohnehin mit Alter 63 die Rente begonnen hätten, 

müssen keine Abschläge mehr in Kauf nehmen. Möglicher 

Nebeneffekt: Rentenbeginn wird bis 1.7.2014 aufgeschoben. 

– Personen, die die Rente wegen der Abschläge später begonnen 

hätten, können den Rentenbeginn ohne Abschläge vorziehen.  

• Annahme des BMAS:  Rund 26,5 Prozent des Rentenzugangs dürften 

den Voraussetzungen des Gesetzentwurfs entsprechen.  

• Insgesamt rund 200.000 Personen werden laut BMAS von der neuen 

Regelung im Einführungsjahr profitieren. Davon ziehen rund ein 

Viertel den Rentenbeginn vor. 
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Abschlagsfreie Rente mit 63 

 

• Zeitplan: 2./3. Lesung voraussichtlich 23.05., Verkündung Ende Juni. 

• Rentenauskünfte nicht vor 2./3. Lesung. 

• Rentenanträge können aufgenommen und zurückgestellt werden. 

• Wechsel von anderer Altersrente ist nach bindender Bewilligung oder 

für Zeiten des Bezugs einer solchen Rente ausgeschlossen. 

Bindungswirkung kann durch Widerspruch beseitigt werden, nach 

Antragsrücknahme müssen Zahlungen vor dem neuem Rentenbeginn 

(01.07.2014) zurückgezahlt werden. 
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Abschlagsfreie Rente mit 63 

 

• Beispiel: Versicherter geboren 10.04.1951, 45 Jahre vorhanden 

• Antrag auf AR für langjährig Versicherte am 10.01.2014, 

Rentenbeginn am 01.05.2014 (63. Lebensjahr, mit 8,7% Abschlag) 

• Rentenbescheid am 20.04.2014 

• Widerspruch am 30.04.2014 – wird zurückgestellt. 

• Nach Verkündung des Gesetzes Rücknahme des Antrags vom 

10.01.2014, Neuantrag am 10.07.2014, Neuer Rentenbeginn am 

01.07.2014 (ohne Abschlag), Rückzahlung der Renten für Mai und 

Juni 2014. 
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Übergang mit Teilrente 
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Altersrentenzugang nach Rentenarten 

Zugänge 2011
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Entwicklung des durchschnittlichen Zugangsalters bei Altersrenten 

Zugangsalter bei Altersrenten 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


